
Keine Gerbsäure

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (60)§

Ein Steinmetz bezog im Januar 2006
zwei Partien Bodenbeläge aus
RUHRSANDSTEIN, insgesamt
300 m2.Er verwendete die Platten für
eineTerrassenanlage.Der Steinbruch,
der das Material geliefert hatte, stellte
Ende Februar eine Rechnung.
Nachdem ein Betrag von 6000 € of-
fen blieb, mahnte der Steinbruchbe-
treiber die restliche Zahlung an. Da-
raufhin rügte der Steinmetz die brau-
ne Farbstruktur der gelieferten Plat-
ten und behauptete, diese sei künst-
lich aufgebracht worden. Der Stein-
bruchbetreiber reichte schließlich
Klage beim zuständigen Landgericht
ein, das einVersäumnisurteil erließ.

Versteckter Mangel?
Der Steinmetz legte Einspruch ein
und verwies auf einen versteckten
Mangel, den er wegen der Schleif-
schlammschicht erst nach demVerfu-
gen des Materials erkannt habe. Er
warf dem Lieferanten vor,den angeb-
lichen Mangel arglistig verschwiegen
zu haben und behauptete, die strei-
fenartigen, bräunlichenVerfärbungen

In der 60. Folge unserer Serie über Schadensfälle
geht es um einen angeblichen Mangel an Boden-
platten aus RUHRSANDSTEIN, den ein Steinmetz
reklamierte. Recht bekam der Lieferant.
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Gutachten

seien dadurch hervorgerufen wor-
den, dass man die Platten vor der
Auslieferung mit Gerbsäure behan-
delt und dazu eine Rolle verwendet
habe.

Ortstermin
Bei einem Ortstermin erklärte der
Steinbruchbesitzer, dass er den
RUHRSANDSTEIN im eigenen
Bruch gewinne und in seinem Be-
trieb zuschneide.Die Platten würden
in keiner Weise behandelt. Bei der
Fertigung verwende er nur Wasser.
Es könne lediglich vorkommen, dass
sich Schleifschlamm an der Platten-
unterseite anhafte. Der Steinmetz
räumte ein, solchen Schlamm vor der
Verlegung entfernt zu haben.
Schließlich übergab man dem
Baustoffberatungszentrum Rhein-
land (BZR) in Bonn zwei Mus-
ter im Format 60 x 30 x 4 cm und
47 x 29 x 3,1 cm zur Untersuchung.
Eine der beiden Platten stammte
aus der betroffenen Lieferung, die
andere aus dem Sortiment des
Steinbruchbetriebs.

Laborergebnis
Das BZR nahm die Proben am
5. Juni 2007 unter die Lupe und
führte u. a. eine infrarotspektro-
photometrische Analyse durch. Er-
gebnis: Die eingelieferten Boden-
platten enthielten keine Gerbsäure
(acidum tannicum). Demnach hat
keine vorsätzliche Färbung stattge-
funden.

Das Urteil
Das Gericht hat dem klagenden
Steinbruchlieferanten in vollem
Umfang die Klagesumme zuge-
sprochen inkl. der Kosten.
Der Fall wird beim Landgericht
Essen unter dem Aktenzeichen
3 O 189 / 06 geführt.

Fazit
Steinmetze müssen gelieferte Ware
vor der Verarbeitung bzw. Verle-
gung prüfen. Eventuelle Mängel
müssen umgehend reklamiert wer-
den, damit auch der Lieferant ent-
sprechend reagieren kann. Nach
der Verlegung übernimmt der
Steinmetz die volle Verantwortung
für den Zustand des Materials. Be-
hauptete Mängel sollte man mit
beweiskräftigen Argumenten bele-
gen, bevor man sich auf einen lang-
wierigen und teuren Prozess ein-
lässt.

Die Terrassenanlage mit den verlegten Bodenplatten Musterplatten aus der Lieferung und der Bandbreite der
Fertigung



INSK kompakt, 3. Auflage
Die INSK kompakt ist ein unentbehrliches Nach-

schlagewerk für die tägliche Arbeit mit Naturwerk-

stein. Das übersichtlich gegliederte Werk besteht

aus Farbtafeln; auf der Vorderseite ist jeweils der

Stein abgebildet und auf der Rückseite findet der

Nutzer Angaben zum Fundort und zu den Eigen-

schaften des Steins sowie Anwendungsempfehlun-

gen und Lieferadressen. Die INSK kompakt wird

fortlaufend ergänzt.

Die 3. Auflage der INSK kompakt, nun in sechs Bän-

den mit über 1000 Farbtafeln, ist im November 2008

erschienen.

INSK kompakt

3. Auflage, über 1000 Farbtafeln,

Format DIN A5 in sechs Ringordnern inkl. aller bis-

her erschienenen Ergänzungen. Best.-Nr. 914000

Müller / Kögler

INSK kompakt-Ergänzungslieferungen

Die vierbändige INSK kompakt wird fortlaufend er-

gänzt. Die Ergänzungen erscheinen zwei- bis drei-

mal jährlich; jede Lieferung umfasst 30 Farbtafeln.

Das Abonnement ist jederzeit kündbar.

€ 23,40
CHF 41,–
je Lieferung

€ 330,–
CHF 535,–

je Lieferung
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�� Hiermit bestelle ich die 3. Auflage der INSK
für € 330,– /CHF 535,–


